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Grenzüberschreitende Marktein-
tritte und die Beratung von Ge-
schäftsführern und Vorständen   
Viele Unternehmen erwägen zu 
expandieren und sind daher 
grenzüberschreitend im Ausland 
tätig. Die Wahl ihrer Markteintritts-
strategie für ihr Auslandsengage-
ment hat entscheidenden Einfluss 
auf die Besteuerung im In- und 
Ausland. Aber es sind nicht nur 
steuerrechtliche Aspekte, die in 
die unternehmerischen Entschei-
dungen beim Markteintritt einflie-
ßen. Es ergeben sich vielfältige 
Herausforderungen, die wir durch 
diesen Beitrag auszugsweise vor-
stellen möchten.  
 
Grenzüberschreitende Marktein-
tritte können vielfältig umgesetzt 
werden, unter anderem: 

- Projekte im Ausland 
- Gründung einer Gesellschaft im 

Ausland  
- Gründung einer Repräsentanz 

bzw. Betriebsstätte im Ausland  

Im Regelfall sieht man sich mit 
komplexen Registrierungsprozes-
sen im Ausland konfrontiert. 
Gleichzeitig besteht oft ein hoher 
Zeitdruck, der sich daraus ergibt, 
dass Prozesse bestimmte Vorlauf-
zeiten haben, die sich von Land zu 
Land unterscheiden.  

 

Das Unternehmen muss unter an-
derem: 

- Für Payrollzwecke registriert 
und der Payrollprozess steuer- 
und sozialversicherungsrecht-
lich aufgesetzt werden 

- Arbeitsverträge müssen 
rechtssicher nach nationalen 
Vorgaben abgeschlossen wer-
den 

- Aufenthaltstitel bzw. Arbeits-
genehmigungen müssen be-
antragt oder geprüft werden, 
wenn ausländische Mitarbeiter 
eingestellt werden sollen 

- etc. 

Die steuerliche Beratung von Ge-
schäftsführern und Vorständen ist 
ein Teilbereich der Landeseröff-
nungen. Die Schwierigkeit ergibt 
sich daraus, dass es in einigen 
Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) Sondervorschriften gibt, die 
eigens die Besteuerung von Ge-
schäftsführern regeln. Es wird da-
rin regelmäßig vereinbart, dass 
das Besteuerungsrecht für das 
Geschäftsführergehalt dem Staat 
zusteht, in dem die Gesellschaft 
ansässig ist. Diese Sondervor-
schriften überschreiben die Artikel, 
die die Verteilung der Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit re-
geln. Entsprechende Artikel finden 
sich unter anderem in den DBA, 
die Deutschland mit den Ländern 
Polen, Österreich, Niederlande,  
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Schweden oder Belgien abge-
schlossen hat. 

Darüber hinaus gibt es Sondervor-
schriften für Mitglieder von Füh-
rungs- und Kontrollgremien. Die 
Formulierungen sind teilweise im 
DBA-Artikel durch unterschiedliche 
Sprachfassungen nicht abgegrenzt 
genug, sodass es hierbei zu er-
heblichen Versteuerungskonflikten 
kommen kann.  

Als Beispiel möchten wir hier das 
DBA mit Großbritannien heranzie-
hen:  

Nach englischem und französi-
schem Recht umfasst ein „Board 
of directors“ das zentrale Organ ei-
ner Kapitalgesellschaft. Dieses ist 
sowohl für die Geschäftsführung 
der Gesellschaft als auch für de-
ren Kontrolle und Überwachung 
zuständig. Bei der deutschen 
Sprachfassung hingegen kommt 
es darauf an, ob der Steuerpflich-
tige eine Überwachungs- bzw. 
Kontrolltätigkeit gegenüber der 
Geschäftsführung ausübt. Nach 
deutschem Verständnis hat die 
Funktion eines Mitglieds des Ge-
schäftsführungsorgans keinen 
Überwachungscharakter. Dies 
kann zu Diskrepanzen führen, 
wenn zum Beispiel für einen Ge-
schäftsführer im Vereinigten Kö-
nigreich die Sondervorschrift an-
gewendet wird, während in 
Deutschland mangels Aufsichts-  
oder Verwaltungsorgans die allge-
meine Vorschrift zur Besteuerung 
von Arbeitnehmern zur Anwen-
dung kommt. Als Folge daraus 
kann sich eine doppelte Versteue-
rung von Arbeitseinkommen erge-
ben. Konsultationsvereinbarungen 
zwischen den Finanzverwaltungen 
der beteiligten Länder, die die Be-
steuerung von leitenden Angestell-
ten und Mitgliedern von Aufsichts-
gremien regeln, existieren nur 
wenige (so zum Beispiel im Fall 
der Schweiz). Es bleibt somit ein 
Qualifikationskonflikt, der entwe-
der im Wege eines Verständi-
gungsverfahrens oder nach loka-
lem Recht zu lösen ist. Daher ist 

eine vorherige Überlegung in die-
ser Hinsicht sehr ratsam.  

Eine weitere Besonderheit bei der 
steuerlichen Beurteilung von Ge-
schäftsführern kann sich ergeben, 
wenn der Markteintritt in Ländern 
erfolgt, in denen es nach nationa-
lem Recht steuerliche Sonderrege-
lungen für bestimmte Personen 
gibt, sogenannte Special Tax Re-
gimes. Diese haben zwar regelmä-
ßig eine begünstigte Besteuerung 
des Mitarbeiters zum Ziel, können 
aber auch dazu führen, dass sich 
grenzüberschreitend eine doppelte 
Besteuerung von Arbeitseinkom-
men ergibt. Beispielsweise kann in 
Spanien ein solches Special Tax 
Regime unter bestimmten Voraus-
setzungen vom Mitarbeiter bean-
tragt werden. Die Gewährung hat 
zur Folge, dass das Arbeitsein-
kommen mit einem pauschalen 
Steuersatz besteuert wird, der 
deutlich geringer ausfällt als der 
reguläre, progressive Steuersatz. 
Erst ab einem Arbeitseinkommen, 
das 600.000 Euro übersteigt, 
kommt für den übersteigenden Teil 
der reguläre Steuersatz zur An-
wendung. Die Regelung sieht au-
ßerdem vor, dass die gesamten 
Arbeitseinkünfte der Tätigkeit in 
Spanien zugerechnet und dort der 
Besteuerung zugeführt werden. 
Eine Tätigkeit außerhalb Spaniens 
unterliegt somit ebenfalls vollstän-
dig der Besteuerung in Spanien. 
Im Fall des Special Tax Regime 
Spanien ergibt sich zudem die Be-
sonderheit, dass das mit Spanien 
abgeschlossene DBA keine An-
wendung findet, wenn diese be-
sondere Form der Besteuerung 
beantragt wurde.  

Beispiel:  
Arbeitnehmer A, der als Ge-
schäftsführer tätig ist, zieht anläss-
lich der Landesneueröffnung aus 
beruflichen Gründen nach Spanien 
und wird dort nach nationalen Vor-
schriften unbeschränkt steuer-
pflichtig. Seinen Wohnsitz in 
Deutschland gibt er auf. Die Vo-
raussetzungen für das spanische 
Special Tax Regime sind erfüllt 

und es wird vom Arbeitnehmer be-
antragt. A übt im Jahr nach sei-
nem Umzug nach Spanien noch 
an 50 Tagen eine Arbeitstätigkeit 
in Deutschland aus. 

Lösung:  
Durch die Beantragung und Ge-
währung des spanischen Special 
Tax Regimes gilt A in Spanien als 
nicht ansässig. Weil er auch sei-
nen deutschen Wohnsitz aufgege-
ben hat, ist er auch in Deutschland 
nicht ansässig und das DBA 
Deutschland Spanien ist nicht an-
wendbar. Daher unterliegt das Ge-
halt, das auf die deutschen Ar-
beitstage entfällt, der beschränk-
ten Steuerpflicht in Deutschland. 
In Spanien wird das anteilige Ge-
halt im Rahmen des Special Tax 
Regime ebenfalls in voller Höhe – 
zu einem begünstigten Steuersatz 
- versteuert. Eine Anrechnung der 
in Spanien gezahlten Steuern ist 
bei beschränkter Steuerpflicht in 
Deutschland nicht möglich. Es 
kommt somit zu einer doppelten 
Besteuerung des Arbeitseinkom-
mens, das auf seine deutschen Ar-
beitstage entfällt. 
 
Fazit 
Der grenzüberschreitende Markt-
eintritt von Unternehmen birgt viel-
fältige Herausforderungen. Neben 
steuerrechtlichen Aspekten sind 
insbesondere auch Fragen zum 
Sozialversicherungsrecht, dem Ar-
beitsrecht und nicht zuletzt zur Im-
migration zu beachten. 

Im Rahmen der steuerlichen Beur-
teilung kommt der Tätigkeit von 
Geschäftsführern hierbei eine be-
sondere Bedeutung zu. Sie wer-
den teilweise wie normale Arbeit-
nehmer besteuert, teilweise 
existieren aber auch Sondervor-
schriften in den von Deutschland 
abgeschlossenen DBA. Aufgrund 
der Vielfältigkeit dieser Regelun-
gen in den einzelnen DBA sind 
diese Sondervorschriften in jedem 
Einzelfall genau zu prüfen.  
Die Anwendung eines Special Tax 
Regimes kann bei grenzüber-
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schreitender Tätigkeit für den Mit-
arbeiter sehr vorteilhaft sein. Am 
Beispiel Spanien wird ersichtlich, 
dass dennoch eine sorgfältige Prü-
fung des Sachverhaltes erfolgen 
muss, um die Begünstigung si-
cherzustellen. 
 
Nichtrückkehrtage bei der 
Grenzgängerregelung im DBA 
Deutschland – Schweiz 
Grenzgänger i.S.v. Art. 15a DBA 
Deutschland – Schweiz ist ein in 
einem Vertragsstaat ansässige Ar-
beitnehmer, der in dem anderen 
Vertragsstaat seinen Arbeitsort hat 
und von dort regelmäßig an seinen 
Wohnsitz zurückkehrt. Das Be-
steuerungsrecht für die Vergütun-
gen aus unselbstständiger Arbeit 
steht dann dem Wohnsitzstaat des 
Grenzgängers (= Ansässigkeits-
staat) zu. Kehrt der Arbeitnehmer 
nicht jeweils nach Arbeitsende an 
seinen Wohnsitz zurück, so entfällt 
die Grenzgängereigenschaft unter 
anderem dann, wenn er bei einer 
Beschäftigung während des ge-
samten Kalenderjahrs an mehr als 
60 Arbeitstagen nicht an seinen 
Wohnsitz zurückkehrt. Entfällt die 
Grenzgängereigenschaft, steht 
das Besteuerungsrecht für die 
Vergütungen aus unselbstständi-
ger Arbeit dem Tätigkeitsstaat zu. 

Dem Urteil des BFH vom 30. Sep-
tember 2020 (Az. I R 37/17) lag 
hinsichtlich der Beurteilung von 
Nichtrückkehrtagen von schweize-
rischen Grenzgängern folgender 
Sachverhalt zugrunde: 

Im Streitfall war ein Arbeitnehmer 
für einen Arbeitgeber tätig, der sei-
nen Sitz in der Schweiz hatte. Der 
Arbeitnehmer wohnte in Deutsch-
land und galt auch für Zwecke der 
Anwendung des DBA in Deutsch-
land als ansässig. Laut Arbeitsver-
trag betrug sein Arbeitspensum 40 
Stunden pro Woche, verteilt auf 
Montag bis Freitag. Im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung 
für das Streitjahr ging der Arbeit-
nehmer von insgesamt 65 Nicht-
rückkehrtagen im Sinne des Art. 
15a DBA Schweiz aus. 

In den 65 Nichtrückkehrtagen wa-
ren sechs Tage als Nichtrückkehr-
tage enthalten, an denen er von 
Geschäftsreisen in die USA tat-
sächlich an seinen Wohnort in 
Deutschland zurückgekehrt war. 
Ebenfalls enthalten waren insge-
samt sechs weitere Nichtrückkehr-
tage im Rahmen der Geschäftsrei-
sen für Wochenend- und Feier-
tage. 

Aufgrund der angenommenen 
Überschreitung der 60 Nichtrück-
kehrtage unterlagen seine Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung nicht der deut-
schen Besteuerung als Grenzgän-
ger im Sinne des Art. 15a DBA 
Schweiz, sondern größtenteils der 
Besteuerung in der Schweiz (Tä-
tigkeitsstaat). 

Fraglich war hier die Beurteilung 
der USA-Geschäftsreisetage so-
wie der Arbeitstage an Wochen-
end- und Feiertagen als Nichtrück-
kehrtage im Sinne von Art. 15a 
DBA Deutschland-Schweiz.  

In seinem oben aufgeführten Urteil 
hat der BFH dann zur Beurteilung 
der Nichtrückkehrtage im zugrun-
deliegenden Sachverhalt wie folgt 
entschieden: 

Von den insgesamt 65 angenom-
menen Nichtrückkehrtagen sind 
die oben genannten sechs Tage, 
an denen der Arbeitnehmer von 
seiner Geschäftsreise in den USA 
direkt an seinen Wohnort in 
Deutschland zurückgekehrt ist, 
nicht als Nichtrückkehrtage zu be-
rücksichtigen. Ebenfalls stellen 
nach Auffassung des BFH die 
sechs weiteren Tage während der 
Geschäftsreise für Wochenend- 
und Feiertage keine Nichtrück-
kehrtage dar. Somit liegen bei 
dem Arbeitnehmer nicht mehr als 
60 Nichtrückkehrtage im Sinne 
des Art. 15a DBA Schweiz vor. 
Folglich ist der Arbeitnehmer als 
Grenzgänger anzusehen. Das Be-

steuerungsrecht für seine Vergü-
tungen aus unselbstständiger Ar-
beit steht damit Deutschland zu.  

Der BFH begründet sein Ur-
teil wie folgt: Tage, an denen 
der Arbeitnehmer von einer 
Geschäftsreise aus einem 
Drittland tatsächlich an seinen 
Wohnsitz zurückkehrt, zählen 
nicht zu Nichtrückkehrtagen. 
Der Sinn des Begriffs Rück-
kehr schließt aus, dass eine 
tatsächliche Rückkehr an den 
Wohnsitz als Nichtrückkehr-
tag angesehen werden kann. 
Der Zweck der Grenzgänger-
regelung ist es, der engeren 
Bindung zum Ansässigkeits-
staat Rechnung zu tragen. 
Eine tatsächliche Rückkehr 
an den Wohnsitz kann nicht 
zu einer Lockerung dieser 
Bindung führen. Vielmehr hat 
jede tatsächliche Rückkehr an 
den Wohnsitz – unabhängig 
von ihrem Ausgangspunkt – 
eine Stärkung der Bindung 
zum Ansässigkeitsstaat zur 
Folge. 

Darüber hinaus zählen nach der 
Rechtsprechung auch Geschäfts-
reisen an Wochenend- und Feier-
tagen nicht zu den Nichtrückkehr-
tagen im Sinne der Grenzgänger-
regelung des DBA Deutschland –
Schweiz, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind:  
 
- die Arbeit an diesen Tagen ist 
  nicht ausdrücklich im Arbeitsver- 
  trag vereinbart und 
  
- der Arbeitgeber gewährt für die 
  an diesen Tagen geleistete Arbeit 
  weder einen anderweitigen Frei- 
  zeitausgleich noch ein zusätzli- 
  ches Entgelt, sondern übernimmt  
  lediglich gegebenenfalls die     
  Reisekosten. 
 
Dies ergibt sich daraus, dass Ar-
beitstage (in der Regel nur) die im 
Arbeitsvertrag vereinbarten Tage 
sind. Insbesondere die Regelung 
in Nr. II.2. des Verhandlungsproto-
kolls zum Änderungsprotokoll vom 
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18. Dezember 1991 enthält nach 
Auffassung des BFH eine verbind-
liche Vorgabe für die Auslegung 
des Art. 15a Abs. 2 DBA Schweiz. 
Daneben erläutert der BFH, dass 
§ 8 der Deutsch-Schweizerischen 
Konsultationsvereinbarungsver-
ordnung (KonsVerCHEV) vom 20. 
Dezember 2010 zu keinem ande-
ren Ergebnis führt. Danach sind 
zwar bei mehrtägigen Geschäfts-
reisen alle Wochenend- und Feier-
tage als Nichtrückkehrtage anzu-
sehen, sofern der Arbeitgeber die 
Reisekosten trägt. Außerdem zäh-
len eintägige Geschäftsreisen in 
Drittstaaten stets zu den Nicht-
rückkehrtagen. Nach Auffassung 
des BFH verstoßen § 8 Abs. 1 
Satz 3 und Abs. 5 Satz 2 der 
KonsVerCHEV gegen den Grund-
satz des Vorrangs des Gesetzes 
(Art. 20 Abs. 3 des Grundgeset-
zes) und sind daher vom Senat als 
unwirksam zu verwerfen. Durch 
die im Rang einer Rechtsverord-
nung stehende KonsVerCHEV 
kann keine Regelung getroffen 
werden, die dem im Rang eines 
Gesetzes stehenden DBA 
Schweiz widerspricht oder dessen 
Lücken ergänzt. 
Fazit 
Wochenend- und Feiertage bei 
mehrtägigen Geschäftsreisen sind 
unter den oben genannten Vo-
raussetzungen nicht als Nichtrück-
kehrtage anzusehen. Ebenso zäh-
len eintägige Geschäftsreisen in 
Drittstaaten nicht zu den Nicht-
rückkehrtagen. Die anderslauten-
den Regelungen gemäß der 
Deutsch-Schweizerischen Konsul-
tationsvereinbarungsverordnung 
(KonsVerCHEV) lehnt der BFH ab.  

Aufgrund der Bedeutung der 
Nichtrückkehrtage für die Zutei-
lung des Besteuerungsrechts zwi-
schen Wohnsitzstaat (= Ansässig-
keitsstaat) und Tätigkeitsstaat ist 
diese Entscheidung des BFH von 
besonderer Relevanz für die Pra-
xis. Sie sollte daher soweit mög-
lich bei der Planung der Nichtrück-
kehrtage berücksichtigt werden.  

Anwendbarkeit des Artikels 15 
Abs. 4 DBA Schweiz auch ohne 
Eintragung der Funktion in das 
Handelsregister 
Die Besteuerung von Vorständen 
und Geschäftsführern ist in der 
Praxis regelmäßig komplex und 
bringt sowohl auf Arbeitnehmer- 
als auch auf Arbeitgeberseite 
rechtliche Risiken mit sich. Zahlrei-
che Doppelbesteuerungsabkom-
men sehen nämlich für Organträ-
ger gesonderte Zuweisungen des 
Besteuerungsrechts vor. In diesem 
Zusammenhang ist regelmäßig 
fraglich, welcher Personenkreis 
genau vom Wortlaut der entspre-
chenden Vorschrift erfasst ist. 

Einen entsprechenden Absatz ent-
hält auch das Doppelbesteue-
rungsabkommen mit der Schweiz. 
Dort ist für leitende Angestellte ge-
regelt: Sollte der Ansässigkeits-
staat der natürlichen Person und 
der Kapitalgesellschaft auseinan-
derfallen, sind Besonderheiten zu 
beachten. Als lex specialis gegen-
über Art. 15 Abs. 1 DBA Schweiz 
eröffnet Artikel 15 Abs. 4 DBA 
Schweiz für Vorstandsmitglieder, 
Direktoren, Geschäftsführer und 
Prokuristen (abzugrenzen von Auf-
sichts- und Verwaltungsräten ge-
mäß Art. 16 DBA Schweiz) auch 
dem Ansässigkeitsstaat der Ge-
sellschaft das Besteuerungsrecht, 
wenn die Aufgaben nicht so abge-
grenzt sind, dass sie lediglich Auf-
gaben außerhalb des Ansässig-
keitsstaats der Kapitalgesellschaft 
umfassen. Dies gilt unabhängig 
davon, wo die Tätigkeit ausgeübt 
wird. Zu beachten sind jedoch wei-
terhin die Sonderregelungen be-
züglich der Grenzgänger (Art. 15a 
DBA Schweiz), da diese Regelung 
vorrangig vor Art. 15 DBA Schweiz 
anzuwenden ist. 

Ergänzend hierzu definiert die 
Deutsch-Schweizerische Konsulta-
tionsvereinbarungsverordnung in § 
19 Abs. 2, dass der Begriff Direk-
toren auch Vizedirektoren und Ge-
neraldirektoren beinhaltet. Darüber 
hinaus sei Art. 15 Abs. 4 des Dop-
pelbesteuerungsabkommens nur 

auf Personen anwendbar, deren 
Funktion oder Prokura im Han-
delsregister eingetragen sei. 

Mit der Frage, wie weit der abge-
deckte Personenkreis des Art. 15 
Abs. 4 DBA Schweiz reicht, hatte 
sich auch der BFH zu befassen 
(BFH v. 30. September 2020, Az. I 
R 60/17). Im vorliegenden Fall war 
ein Mitarbeiter einer schweizeri-
schen Kapitalgesellschaft in 
Deutschland wohnhaft und ansäs-
sig. Der Mitarbeiter war in der 
Funktion als CFO für eine Tochter-
gesellschaft tätig und hatte in die-
sem Fall von der schweizerischen 
Kapitalgesellschaft die „Kollek-
tivunterschrift zu zweien (ein-
schließlich der Prokura)“ erteilt be-
kommen. Die Tätigkeit des 
Mitarbeiters war nicht so klar ab-
gegrenzt, dass sie nur Aufgaben 
außerhalb der Schweiz umfasste. 
Es fand eine Eintragung im Han-
delsregister ohne Funktionsbe-
zeichnung statt. Fraglich war nun, 
inwiefern Art. 15 Abs. 4 DBA 
Schweiz Anwendung findet. 

Das Gericht kam zu dem Ergeb-
nis, dass durch die Eintragung im 
Handelsregister in Form der Pro-
kura der Anwendungsbereich der 
Art. 15 Abs. 4 DBA Schweiz be-
reits eröffnet ist. Weder die feh-
lende Einzelbefugnis zur Unter-
schrift noch die fehlende Funk-
tionsbezeichnung im Handelsre-
gister stehen dem entgegen. Der 
BFH weist in diesem Zusammen-
hang insbesondere auch darauf 
hin, dass durch die Konsultations-
vereinbarungsverordnung keine 
über den Wortlaut des Gesetzes 
hinausgehenden Tatbestands-
merkmale geschaffen werden kön-
nen. Der Wortlaut des DBA als hö-
herrangiges Gesetz bildet insofern 
die Schranke. Maßgeblich für die 
Auslegung des Art. 15 Abs. 4 DBA 
Schweiz sind demnach allein die 
vom Steuerpflichtigen übernom-
menen Funktionen sowie die damit 
verbundene Leitungs- und Vertre-
tungsmacht. Zeitlich abzustellen 
ist auf den tatsächlichen Beginn 
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der Tätigkeit, nicht auf den Zeit-
punkt der Eintragung ins Handels-
register. Folglich hat der BFH be-
stätigt, dass die Einkünfte des 
Mitarbeiters in Deutschland freizu-
stellen sind und lediglich dem Pro-
gressionsvorbehalt unterliegen. 

Fazit 
Eine Eintragung der Funktion des 
Mitarbeiters in das Handelsregister 
ist keine Voraussetzung für die 
Anwendung des Art. 15 Abs. 4 
DBA Schweiz. Durch die neue 
Rechtsprechung hat die Besteue-
rung von Vorständen und Ge-
schäftsführern nicht an Komplexi-
tät verloren. Das Urteil ist jedoch 
ein wichtiger Schritt für die rechts-
sichere Auslegung des Wortlauts 
des Art. 15 Abs. 4 DBA Schweiz 
und sehr relevant für die Praxis. 
Entsprechende Fallkonstellationen 
sollten daher umgehend geprüft 
werden, um eine korrekte Umset-
zung zu gewährleisten. Gerne 
können wir Sie hierbei unterstüt-
zen.  
 
Förderung von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen bei ei-
gengenutzten Immobilien 
Neben der unmittelbaren Förde-
rung von Innovationen, möchte der 
Gesetzgeber auch steuerrechtli-
che Anreize setzen, um die Ziele 
des nationalen Klimaschutzplanes 
2050 erreichen zu können. In die-
sen Kontext wurde über das Bun-
des-Klimaschutzgesetz die Förde-
rung von verschiedenen ener-
getischen Sanierungsmaßnahmen 
im Einkommensteuergesetz mani-
festiert. Im 2020 neu eingeführten 
§ 35c EStG ist nun geregelt, dass 
bei Durchführung bestimmter 
energetischer Maßnahmen durch 
den Gebäudeeigentümer eine 
Steuermäßigung in Anspruch ge-
nommen werden kann. Die Vor-
schrift gilt sowohl für im Inland als 
auch in der EU/EWR belegene, zu 
eigenen Wohnzwecken genutzte 
Gebäude. 
 
Das in diesem Zusammenhang er-
gangene BMF-Schreiben vom 14. 
Januar 2021 (Az: IV C 1 – S 2296-
c/20/10004 :006) konkretisiert die 
förderfähigen Maßnahmen, die 

Anforderungen an die Förderung 
und natürlich deren Höhe, die wir 
nachfolgend für Sie zusammenfas-
send darstellen möchten: 
 
Welche Maßnahmen sind erfasst? 
1. Wärmedämmung von Wänden, 

Dachflächen und Geschossde-
cken 
 

2. Erneuerung der Fenster oder 
Außentüren   
 

3. Erneuerung oder Einbau einer 
Lüftungsanlage  
 

4. Erneuerung der Heizungsan-
lage   
 

5. Einbau von digitalen Systemen 
zur energetischen Betriebs- 
und Verbrauchsoptimierung so-
wie 
 

6. Optimierung bestehender Hei-
zungsanlagen, sofern diese äl-
ter als zwei Jahre sind 

Hier ist zu beachten, dass es sich 
lediglich um eine beispielhafte Auf-
stellung der förderfähigen Maß-
nahmen handelt. Das BMF-Schrei-
ben enthält neben verschiedenen 
Beispielen als Anlage auch eine 
nicht abschließende Auflistung för-
derfähiger Maßnahmen. Grund-
sätzlich sollten daher sämtliche 
Belege im Zusammenhang mit Sa-
nierungsmaßnahmen gesammelt 
werden, da unter Umständen auch 
Zusatzarbeiten berücksichtigungs-
fähig sein können.  
 
Beispielsweise umfassen bauliche 
Maßnahmen den fachgerechten 
Einbau, die fachgerechte Installa-
tion, die Kosten der Inbetrieb-
nahme von Anlagen, mit der Maß-
nahme verbundene „Umfeld-
arbeiten“ sowie direkt mit der Maß-
nahme im Zusammenhang ste-
hende Materialkosten. 
 
Welche Anforderungen müssen 
erfüllt sein?  
Das zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Gebäude muss innerhalb 
der EU/EWR liegen (vgl. § 35c 

Abs. 2 EStG). In der Praxis wer-
den energetische Sanierungen 
häufig vor dem Bezug eines Ob-
jekts durchgeführt. Dies steht der 
Abzugsfähigkeit nicht entgegen. 
Das Objekt muss nach Beendi-
gung der Sanierungsmaßnahmen 
jedoch ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt werden, 
das heißt auch bei einer nur kurz-
fristigen Vermietung scheidet die 
Klassifizierung als begünstigtes 
Objekt aus. 
 
Die Maßnahmen müssen in der 
Zeit zwischen dem 1. Januar 2020 
und dem 31. Dezember 2029 ab-
geschlossen sein. Eine Sanie-
rungsmaßnahme gilt als den Min-
destanforderungen genügend, 
wenn diese durch ein Fachunter-
nehmen durchgeführt wurde. Die 
beauftragten Fachunternehmen 
haben die fachgerechte Durchfüh-
rung der Maßnahmen nach amt-
lich vorgeschriebenem Muster zu 
bescheinigen. Daneben muss die 
Rechnung in deutscher Sprache 
ausgestellt und die Zahlung (un-
bar) auf das Konto des die energe-
tische Maßnahme ausführenden 
Fachunternehmens überwiesen 
worden sein. 
 
Das Gebäude, an welchem die 
Sanierung vorgenommen wird, 
muss bei Durchführung bereits äl-
ter als 10 Jahre sein. Zentral ist 
dabei der Beginn der Herstel-
lung/Einreichung des Bauantra-
ges.  
   
Eine parallele Berücksichtigung 
der Sanierungsaufwendungen als 
Werbungskosten (zum Beispiel im 
Rahmen der doppelten Haushalts-
führung), Betriebsausgaben, Son-
derausgaben oder außergewöhnli-
che Belastungen und die Inan-
spruchnahme der Steuerermäßi-
gung nach § 35c EStG ist grund-
sätzlich nicht möglich. Gleiches 
gilt, wenn für die energetische 
Maßnahme eine Steuerbegünsti-
gung nach § 10f EStG für Bau-
denkmäler oder Gebäude in Sa-
nierungsgebieten und städte-
baulichen Entwicklungsbereichen 
oder eine Steuerermäßigung nach 
§ 35a EStG als haushaltsnahe(s) 
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Dienstleistung bzw. Beschäfti-
gungsverhältnis oder als Handwer-
kerleistung beansprucht worden 
ist.  
 
Wie hoch ist die Förderung? 
Die Einzelmaßnahmen zur ener-
getischen Gebäudesanierung sind 
in Höhe von 20 Prozent der Ge-
samtaufwendungen, begrenzt auf 
40.000 Euro pro Objekt, steuerlich 
abzugsfähig. Die Aufteilung erfolgt 
über einen Zeitraum von insge-
samt 3 Jahren. Die Kosten für die 
energetische Baubegleitung und 
die Fachplanung sind zu 50 Pro-
zent abzugsfähig.  
 
Im 1. Jahr (hier maßgeblich die 
Fertigstellung der energetischen 
Maßnahme) sind 7 Prozent der 
Kosten, jedoch maximal 14.000 
Euro abzugsfähig. Dies gilt auch 
im folgenden 2. Jahr. Im abschlie-
ßenden 3. Jahr reduziert sich der 
mögliche Abzugsbetrag auf 6 Pro-
zent, das heißt maximal 12.000 
Euro. 
 
Fazit  
Der aktuelle Trend, Bestandsge-
bäude zu sanieren, wird sich in 
den kommenden Jahren fortsetzen 
und somit auch die Relevanz die-
ser Thematik für Steuerpflichtige 
steigen. Insbesondere aus 
Deutschland ins Ausland ent-
sandte Arbeitnehmer müssen 
dann jedoch bei der Planung des 
Entsendebeginns auf die An-
spruchsvoraussetzungen und den 
Förderzeitraum für diese energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen 
achten, um diese nicht zu verlie-
ren. 
 
BFH-Urteil zur steuerlichen Be-
handlung von Auszahlungen 
aus einem sogenannten 401k-
Pensionsplan 
In Zusammenhang mit der zuneh-
menden Globalisierung der Ar-
beitswelt kommt es vermehrt zu 
folgendem Thema: 
 
Ein zuvor im Ausland tätiger Mitar-
beiter hat an einem ausländischen 
Altersvorsorgeplan teilgenommen. 
Mit dem Wechsel zu einem inlän-
dischen Arbeitgeber werden keine 

Beiträge mehr in diesen Altersvor-
sorgeplan geleistet. In vielen Fäl-
len kann eine Auszahlung aus die-
sem ausländischen Altersvor-
sorgeplan beantragt werden. Aus 
deutscher Sicht stellt sich nun die 
Frage, wie diese Auszahlung steu-
erlich zu berücksichtigen ist. 

Grundsätzlich ist festzustellen, 
dass die Besteuerung der Auszah-
lung aus einem Altersvorsorgeplan 
gemäß § 22 Nr. 5 S. 2 EStG da-
von abhängt, ob die Beiträge steu-
erlich gefördert wurden: 

- Gab es eine solche steuerliche 
Förderung der Beiträge (zum 
Beispiel Steuerfreiheit der Bei-
träge nach § 3 Nr. 63 EStG), 
muss die spätere Auszahlung 
aus diesem Altersvorsorgeplan 
nachgelagert, das heißt in vol-
ler Höhe versteuert werden.  

- Gab es eine solche steuerliche 
Vergünstigung während der 
Einzahlungsphase dagegen 
nicht, kann die Auszahlung le-
diglich in Höhe des sogenann-
ten Ertragsanteils der Besteue-
rung unterliegen. Als Ertrags-
anteil gilt dabei die Differenz 
zwischen der Auszahlung und 
der Summe der entrichteten 
Beiträge. 

Bestimmte US-Altersvorsorge-
pläne (unter anderem 401k-Pläne) 
wurden vom deutschen Gesetzge-
ber im Dezember 2006 mit Zustim-
mung zum Protokoll zur Änderung 
des DBA Deutschland – USA als 
solche anerkannt, die den in § 1 
BetrAVG aufgeführten Durchfüh-
rungswegen externer betrieblicher 
Altersversorgung entsprechen. Für 
diese Pläne kommt daher für Bei-
tragszahlungen ab dem Veranla-
gungszeitraum 2008 im Falle der 
unbeschränkten deutschen Steu-
erpflicht gegebenenfalls die Steu-
erbefreiung nach § 3 Nr. 63 EStG 
in Betracht.  

Fraglich ist nun, ob eine steuerli-
che Förderung der Beiträge wäh-
rend der Einzahlungsphase unter-
stellt werden kann, wenn der 

Steuerpflichtige im Zeitraum der 
Beitragszahlung nicht der Besteu-
erung in Deutschland unterlag. 

Zu diesem Thema ist nun ein 
BFH-Urteil (28. Oktober 2020, Az. 
X R 29/18) ergangen. Dem Urteil 
liegt ein Fall zugrunde, bei dem 
ein deutscher Steuerpflichtiger von 
2005 bis 2011 lokal in den USA 
beschäftigt war. Während dieser 
Zeit hat er in einen sogenannten 
401k-Plan seines US-Arbeitgebers 
eingezahlt. Die Beitragszahlungen 
waren dabei nach den Regelun-
gen des US-Steuerrechts begüns-
tigt und blieben steuerfrei. Da er 
während dieser Zeit in Deutsch-
land nicht steuerpflichtig war, ka-
men für die 401k-Beitragszahlun-
gen (hier insbesondere § 3 Nr. 63 
EStG) keine steuerlichen Begüns-
tigungen nach deutschem Recht 
zum Tragen.  

Zu klären war, in welchem Umfang 
die Auszahlung aus dem 401k-
Plan der Besteuerung unterliegt. 
Die Auszahlung aus dem Pensi-
onsplan erfolgte im Jahr 2011, als 
der Steuerpflichtige wieder zurück 
in Deutschland und damit unbe-
schränkt steuerpflichtig war. 

Der Bundesfinanzhof hat mit sei-
nem oben aufgeführten Urteil nun 
entschieden, dass Leistungen aus 
einem US-amerikanischen 401 (k) 
Pension Plan nach § 22 Nr. 5 S. 2 
EStG – also entsprechend der 
Vorschriften für vergleichbare 
deutsche Altersvorsorgepläne – zu 
besteuern sind. Nach ausländi-
schem Recht gewährte Steuerfrei-
stellungen der Beitragszahlungen 
gelten laut BFH nicht als steuerli-
che Förderung im Sinne dieser 
Vorschrift. Unterlag der Steuer-
pflichtige im Zeitraum der Bei-
tragszahlung nicht der unbe-
schränkten Steuerpflicht, gelten 
die Beiträge daher nicht als steu-
erlich gefördert. Die Einkünfte sind 
nach Auffassung des BFH daher 
nur mit dem Unterschiedsbetrag 
zwischen Kapitalauszahlung und 
Einzahlungen (Ertragsanteil) zu 
besteuern.  
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Fazit und Hinweise: 
Zur Ermittlung des steuerlichen 
Umfangs der Besteuerung von 
Auszahlungen aus ausländischen 
Pensionsplänen, ist zu überprüfen, 
ob die Beiträge in der Anspar-
phase nach deutschen steuerli-
chen Regelungen gefördert waren. 
Eine steuerliche Förderung ist 
nicht anzunehmen, soweit der 
Steuerpflichtige in der Anspar-
phase nicht der inländischen Be-
steuerung unterlag. Gelten die 
Beiträge nicht als steuerlich geför-
dert, kann nur der Unterschiedsbe-
trag zwischen Auszahlung und 
Einzahlungen (Ertragsanteil) be-
steuert werden. Daneben wäre 
auch zu prüfen, ob Einmalauszah-
lungen aus einem Pensionsplan 
gegebenenfalls in voller Höhe oder 
zumindest teilweise steuerfrei sein 
könnten. 

Arbeitgeberzuschüsse zur pri-
vaten Krankenversicherung bei 
Kurzarbeit 
Auf Grund der weiterhin anhalten-
den Covid-19-Pandemie befinden 
sich immer noch diverse Unter-
nehmen in Kurzarbeit. Aus diesem 
Grund werden auch weiterhin die 
Sozialversicherungsbeiträge wäh-
rend der Kurzarbeit bis 30. Sep-
tember 2021 in vollem Umfang er-
stattet.  

Die mit der Kurzarbeit einherge-
hende finanzielle Entlastung für 
Beschäftigte und Arbeitgeber 
muss sowohl für gesetzlich als 
auch für privat Krankenversicherte 
gelten. Da die Beiträge zur priva-
ten Krankenversicherung (PKV) 
einkommensunabhängig erhoben 
werden, gilt es auch während der 
Kurzarbeit die Besonderheiten bei 
der Berechnung des Arbeitgeber-
zuschusses zur PKV zu beachten. 

Als Arbeitgeberzuschuss bei privat 
krankenversicherten Beschäftigten 
ist die Hälfte des Betrags zu zah-
len, der bei angenommener Versi-
cherungspflicht des Arbeitnehmers 
zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu zahlen wäre. Der Beitrags-
zuschuss ist allerdings begrenzt 

auf die Hälfte der Aufwendungen 
des Arbeitnehmers für seine pri-
vate Krankenversicherung. 

Ermittlung des Arbeitgeberzu-
schusses bei Bezug von Kurzar-
beitergeld 
Bei Bezug von Kurzarbeitergeld 
wird der Beitragsbemessung das 
sogenannte fiktive Entgelt zu 
Grunde gelegt. Dies beläuft sich 
auf 80 Prozent des Unterschieds-
betrages zwischen dem Soll-Ent-
gelt und dem Ist-Entgelt. Die Be-
sonderheit ist, dass der Beitrags-
zuschuss, der aus dem fiktiven 
Entgelt zu berechnen ist, in voller 
Höhe (und nicht in Höhe der Hälfte 
des Betrages) vom Arbeitgeber 
gezahlt wird. Außerdem ist der Zu-
schuss auf die vollen (und nicht 
die Hälfte der) Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für seine private 
Krankenversicherung begrenzt. 

Privat krankenversicherte Arbeit-
nehmer, die nicht im gesamten 
Monat des Abrechnungszeitraums 
Kurzarbeit geleistet haben, haben 
gegen den Arbeitgeber einen An-
spruch auf Zahlung eines Bei-
tragszuschusses, der aus dem tat-
sächlichen Entgelt (Ist-Entgelt) 
und dem Fiktiventgelt zu berech-
nen ist. Fraglich war, welche Prio-
ritäts- und Begrenzungsregelun-
gen gelten.  

Nach Auffassung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit (BMG), 
der sich die Spitzenorganisationen 
der Sozialversicherungsträger an-
schließen, gilt die folgende Rei-
henfolge:   

- Im ersten Schritt ist der Arbeit-
geberzuschuss auf das Fiktiv-
entgelt zu ermitteln, wobei die-
ser Zuschuss auf die vollen 
PKV-Aufwendungen des Ar-
beitnehmers zu begrenzen ist.  
 

- Im zweiten Schritt ist der Ar-
beitgeberzuschuss auf das tat-
sächliche Arbeitsentgelt zu be-
rechnen. Dieser Zuschuss ist 
auf die Höhe der Hälfte der Dif-
ferenz von PKV-Beitrag und 

Beitragszuschuss für das Fik-
tiventgelt zu begrenzen.  
 

- Im dritten Schritt sind die bei-
den Arbeitgeberzuschüsse zu 
addieren.  

Zur Veranschaulichung zeigen wir 
das folgende Praxisbeispiel.  

Ein privat Krankenversicherter hat 
ein regelmäßiges monatliches 
Bruttogehalt von 6.000 Euro (Soll-
entgelt). Der Monat April 2021 hat 
20 Arbeitstage. Während der ers-
ten 5 Arbeitstage (1/4 Monat) er-
hält der Beschäftigte sein regulä-
res Gehalt, also 1.500 Euro. 
Während der letzten 15 Arbeits-
tage (3/4) befindet sich die be-
schäftigte Person in Kurzarbeit (zu 
50 Prozent).  

In der Zeit der Kurzarbeit erhält 
dieser Beschäftigte ein Arbeitsent-
gelt in Höhe 50 Prozent von 3/4 
der 6.000 Euro. Der Kurzlohn be-
trägt also 2.250 Euro.  

Die einkommensunabhängige, in-
dividuelle Prämie des Beschäftig-
ten zur PKV beträgt 700 Euro mo-
natlich. 

Schritt 1:  
Arbeitgeberzuschuss auf das Fik-
tiventgelt 
Das fiktive Arbeitsentgelt beträgt 
80 Prozent des Differenzbetrags 
zwischen dem Sollentgelt (6.000 
Euro) und dem Kurzlohn (2.250 
Euro). Also 80 Prozent von 3.750 
Euro und damit 3.000 Euro. 

Das fiktive Arbeitsentgelt wird im-
mer nur bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG) berücksichtigt. 
Um dies zu prüfen, werden der 
Kurzlohn (2.250 Euro) und das fik-
tive Arbeitsentgelt (3.000 Euro) zu-
sammengerechnet.  

Die errechnete Summe (5.250 
Euro) übersteiget die BBG für 
Kranken- und Pflegeversicherung 
(BBG von 4.837,50 Euro). Somit 
muss nun von der BBG der Kurz-
lohn abgezogen werden: 4.837,50 
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Euro – 2.250 Euro = 2.587,50 
Euro 

Das relevante fiktive Arbeitsent-
gelt bis zur BBG beträgt dem-
nach 2.587,50 Euro. Für die Be-
rechnung des Arbeitgeberzu-
schusses wird auf diesen Betrag 
der allgemeine Beitragssatz (14,6 
Prozent) sowie der durchschnittli-
che Zusatzbeitragssatz (1,3 Pro-
zent) zur gesetzlichen KV ange-
wendet. 

Arbeitgeberzu-
schuss zum fikti-
ven Entgelt 

Betrag in 
Euro 

Beitragszuschuss 
KV (2.587,50 Euro 
X 14,6 Prozent) 

377,78 

Beitragszuschuss 
Zusatzbeitrag 
(2.587,50 Euro X 
1,3 Prozent) 

33,64 

Arbeitgeberzu-
schuss gesamt 
aus fiktivem Ent-
gelt 

411,42 

 

Schritt 2: 
Arbeitgeberzuschuss auf das tat-
sächliche Arbeitsentgelt 
Um diesen Arbeitgeberzuschuss 
(411,42 Euro) mindert sich die ins-
gesamt vom Arbeitnehmer zu zah-
lende KV-Prämie (700 Euro). Die 
verbleibenden 288,58 Euro sind 
zum Zwecke der Begrenzung im 
zweiten Schritt zu halbieren. Es 
ergibt sich eine Begrenzung auf 
144,29 Euro. 

Arbeitgeberzu-
schuss zum tat-
sächlichen  
Entgelt 

Betrag in 
Euro 

Beitragszuschuss 
KV (2.250 Euro X 
7,3 Prozent) 

164,25 

Beitragszuschuss 
Zusatzbeitrag 
(2.250 Euro X 0,65 
Prozent) 

14,63 

Arbeitgeberzu-
schuss gesamt 
aus fiktivem Ent-
gelt 

178,88 be-
grenzt auf 

144,29 

 

Schritt 3:  
Arbeitgeber-Gesamtzuschuss 

Arbeitgeberzu-
schuss  

Betrag in 
Euro 

Arbeitgeberzu-
schuss zum fikti-
ven Entgelt 

411,42 

Arbeitgeberzu-
schuss zum tat-
sächlichen Ar-
beitsentgelt 

144,29 

Arbeitgeber-Ge-
samtzuschuss 

555,71 

 

Der Beschäftigte selbst trägt nur 
einen Anteil in Höhe von 144,29 
Euro an den Aufwendungen für 
seine private Krankenversiche-
rung. 

Für den Anspruch auf den Bei-
tragszuschuss zur privaten Pflege-
versicherung sind die vorstehen-
den Ausführungen sinngemäß 
anzuwenden.  

Fazit 
Die bisher nicht eindeutige 
Rechtslage ließ unterschiedliche 
Interpretationen zu. Das BMG hat 
jetzt zu Gunsten der Bezieher von 
Kurzarbeitergeld klargestellt, dass 
dem aus dem Fiktiventgelt zu be-
rechnenden Zuschuss Vorrang 
einzuräumen ist. Diesen Zuschuss 
trägt der Arbeitgeber, wie auch die 
Beiträge aus dem Kurzarbeiter-
geld, in voller Höhe. Gleichzeitig 
wird auch der Arbeitgeber in die-
sen wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten wegen der derzeit noch vollen 
Erstattung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen entlastet. Die oben 
vorgestellte Berechnungsweise ist 
spätestens ab dem 1. Januar 2022 
anwendbar. Soweit in der Praxis 
bis dahin anders verfahren wurde, 
wird dies zu keinen Beanstandun-
gen führen. Wir empfehlen jedoch 
bereits jetzt die vollständige Um-
setzung. 

Auch vor dem Hintergrund, dass 
die Arbeitgeberzuschüsse zur pri-
vaten Kranken- und Pflegeversi-
cherung steuerfrei gezahlt werden, 
sollte unbedingt auf die korrekte 

Berechnung der Zuschüsse ge-
achtet werden. Andernfalls könn-
ten die Arbeitgeberzuschüsse 
auch in den Fokus der Lohn-  
steueraußenprüfung geraten.  

Entgeltfortzahlung bei Erkran-
kung mit Covid-19 und angeord-
neter Quarantäne  
In Anbetracht des in den vergan-
genen Monaten bundesweiten In-
zidenzwertes und der Urlaubszeit, 
in der (Auslands-)Reisen wieder 
zunehmen, ist eine steigende An-
zahl infektionsbedingter Erkran-
kungen, welche zur Arbeitsunfä-
higkeit führen, zu befürchten. Das 
Gleiche gilt für behördlich ange-
ordnete Quarantäne oder berufli-
che Tätigkeitsverbote, beispiels-
weise nach dem Kontakt mit 
einem an Covid-19 Erkrankten. 
Können Arbeitnehmer ihre berufli-
che Tätigkeit infolge einer Erkran-
kung mit dem Coronavirus oder ei-
ner behördlichen Anordnung nicht 
ausüben, da beispielsweise 
Home-Office nicht möglich ist, 
stellt sich die Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung be-
steht. Zur Beantwortung dieser 
Frage sind drei Anspruchsgrund-
lagen maßgeblich: 

1. Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall 

Grundsätzlich hat ein Arbeitneh-
mer, der durch Arbeitsunfähigkeit 
infolge von Krankheit an seiner Ar-
beitsleistung verhindert wird, ohne 
dass ihn ein Verschulden trifft, zu-
nächst nach dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung bis zu 6 Wochen (§ 3 
Abs. 1 EntgFG).  

Enthält der Arbeits- oder Tarifver-
trag günstigere Regelungen für 
den Arbeitnehmer, so sind diese 
einschlägig. Sind die Vorausset-
zungen nach dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz erfüllt, so ist der Ar-
beitnehmer so zu vergüten, als 
hätte er während der Krankheits-
zeit gearbeitet. Der Anspruch um-
fasst die Vergütung inklusive der 
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Zuschläge für Sonn-, Feiertags- 
und Nachtarbeit.  

Ist der Arbeitnehmer mit dem 
Coronavirus arbeitsunfähig er-
krankt, so besteht ein Anspruch 
nach dem Entgeltfortzahlungsge-
setz. Nichts anderes gilt, wenn 
während der Arbeitsunfähigkeit 
auch eine Quarantäne angeordnet 
wird. Ansprüche nach § 616 BGB 
und § 56 I IfSG bestehen in diesen 
Fällen nicht.  

Bei der Anordnung eines Tätig-
keitsverbots oder Quarantäne liegt 
keine Arbeitsunfähigkeit vor. Ein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
gemäß § 3 Abs. 1 EntgFG schei-
det daher aus. 

2. Entgeltfortzahlung bei einer 
Arbeitsverhinderung 

Wer unter Quarantäne gestellt o-
der mit einem Tätigkeitsverbot be-
legt wurde und einen Verdienst-
ausfall erleidet, ohne krank zu 
sein, kann gemäß § 616 BGB (Vo-
rübergehende Verhinderung) ei-
nen Anspruch auf Lohnfortzahlung 
haben, soweit dieser im Arbeits-
vertrag nicht ausgeschlossen 
wurde. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Arbeitnehmer unver-
schuldet für eine verhältnismäßig 
unerhebliche Zeit durch einen in 
seiner Person liegenden Grund an 
der Arbeitsleistung verhindert ist. 
Eine infektionsschutzrechtliche be-
hördlich angeordnete Quarantäne 
stellt einen solchen Hinderungs-
grund dar.  

Ob der Zeitraum der Hinderung 
verhältnismäßig unerheblich ist, ist 
nach den Umständen des Einzel-
falls zu ermitteln. Grundsätzlich 
dürfte ein Zeitraum von circa fünf 
Tagen als unerheblich gelten. Da 
die zuständigen Behörden eine 
häusliche Quarantäne in der Regel 
erst nach frühestens fünf bis zehn 
Tagen aufheben, wird häufig kein 
Anspruch aufgrund einer vorüber-
gehenden Verhinderung bestehen. 

3. Entschädigung nach dem In-
fektionsschutzgesetz 

Sofern eine Weiterzahlung des Ar-
beitsentgelts nach § 616 BGB aus-
geschlossen ist, greift zum Schutz 
der Arbeitnehmer ein Entschädi-
gungsanspruch nach § 56 IfSG. 
Demnach erhält jener Arbeitneh-
mer, der einem Tätigkeitsverbot  
oder einer Quarantäne unterliegt 
und dadurch einen Verdienstaus-
fall erleidet, von seinem Arbeitge-
ber für maximal sechs Wochen 
eine Entschädigung in voller Höhe 
des Verdienstausfalls. Nach Ab-
lauf der 6 Wochen wird die Ent-
schädigung in Höhe des Kranken-
geldes (67 Prozent) gewährt.   

Zum Verdienstausfall gehört das 
dem Arbeitnehmer im Rahmen 
seiner regelmäßigen Arbeitszeit 
zustehende Netto-Arbeitsentgelt. 
Die geleisteten Entschädigungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz 
sind steuerfrei, unterliegen dem 
Progressionsvorbehalt und sind 
daher in der elektronischen Lohn-
steuerjahresbescheinigung in Zeile 
15 gesondert zu vermerken.  

Die ausgezahlten Beträge werden 
dem Arbeitgeber auf Antrag von 
der zuständigen Behörde erstattet. 
Der Antrag ist innerhalb von 24 
Monaten nach Beginn des Tätig-
keitsverbots oder dem Ende der 
Quarantäne zu stellen. 

Im Übrigen besteht ein solcher An-
spruch auf Entschädigung nicht, 
wenn eine Quarantäne durch 
Nichtantritt einer vermeidbaren 
Reise in ein bereits zum Zeitpunkt 
der Abreise eingestuftes Risikoge-
biet hätte vermieden werden kön-
nen. Eine Reise ist vermeidbar, 
wenn zum Zeitpunkt der Abreise 
keine zwingenden und unauf-
schiebbaren Gründe für die Reise 
vorlagen. Anders liegt der Fall, 
wenn das vom Arbeitnehmer be-
reiste Urlaubsland erst nach dem 
Antritt der Reise (erneut) zum Risi-
kogebiet erklärt wird. In diesem 
Fall besteht ein Entschädigungs-

anspruch. Freilich besteht eben-
falls kein Anspruch, wenn der Ar-
beitnehmer seine Arbeit in der 
Quarantäne verrichten kann und 
damit keinen Verdienstausfall er-
leidet. 

Interessant ist auch die Rechts-
lage, wenn die krankheitsbedingte 
Arbeitsunfähigkeit während der 
Quarantäne – und daher nach de-
ren Anordnung – eintritt. In diesem 
Fall bleibt der Entschädigungsan-
spruch in der Höhe des Betrages, 
der beim Eintritt der Arbeitsunfä-
higkeit an den Berechtigten zu 
zahlen war, bestehen. Ab dem 
Zeitpunkt der Arbeitsunfähigkeit 
greift allerdings wieder das Ent-
geltfortzahlungsgesetz, sodass 
jene Entgeltfortzahlungen dem Ar-
beitgeber nicht erstattet werden. 

Fazit:  
Die HR-Abteilungen haben weiter-
hin einen großen zusätzlichen Ver-
waltungs- und Dokumentationsauf-
wand. Zunächst ist dahingehend 
zu unterscheiden, ob der Arbeit-
nehmer aufgrund von Arbeitsunfä-
higkeit oder einer behördlichen 
Maßnahme an seiner Arbeitsleis-
tung gehindert wird. Ist er wegen 
Krankheit arbeitsunfähig, so ist der 
Entgeltfortzahlungsanspruch nach 
dem EntgFG einschlägig. Unter-
liegt er einer infektionsschutzrecht-
lichen behördlichen Maßnahme, 
so kann ein Anspruch aus § 616 
BGB oder aber ein Anspruch aus 
§ 56 I IfSG bestehen. Ist letzteres 
der Fall, so ist dem Arbeitgeber 
dringend anzuraten den Antrag auf 
Erstattung binnen der Zweijahres-
frist zu stellen. 

Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie auf den Sozialversi-
cherungsschutz in der EU  
Mit dem Ziel der Eindämmung der 
Covid-19-Pandemie und zum 
Schutz der öffentlichen Gesund-
heit haben die EU-Mitgliedstaaten 
eine Vielzahl von Maßnahmen er-
griffen. Dazu gehörte auch die 
zeitweilige Wiedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen 
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und andere Reisebeschränkun-
gen. Diese Beschränkungen und 
die Empfehlung der nationalen 
Gesundheitsbehörden zum Home 
Working haben für grenzüber-
schreitend erwerbstätige Personen 
zu einer Beeinträchtigung ihrer 
Freizügigkeit geführt. Davon be-
troffen sind insbesondere Grenz-
gänger, entsandte Arbeitnehmer 
und Personen, die ihre Erwerbstä-
tigkeit gewöhnlich in zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten ausüben.  
Die plötzliche Zunahme der Tätig-
keiten im Home-Office führte zu ei-
ner erzwungenen Verschiebung 
der Arbeitszeitanteile in den 
Wohnmitgliedstaat. Da aber die 
soziale Absicherung der Arbeit-
nehmer in erster Linie an den Be-
schäftigungs- und nicht an den 
Wohnort anknüpft, kann die Zu-
nahme der Telearbeit Anlass zur 
Sorge geben. Bei einer zu engen 
Auslegung der europäischen Vor-
schriften zur Koordinierung der so-
zialen Sicherungssysteme droht 
den betroffenen Arbeitnehmern ein 
Wechsel der Sozialversicherungs-
systeme. Um dies zu vermeiden, 
hat die EU-Kommission die Mit-
gliedstaaten schon zu Beginn der 
Pandemie zur Nutzung der Flexibi-
lität ermutigt, den diese Vorschrif-
ten bieten. Es soll eine Zugehörig-
keit der Arbeitnehmer zu dem 
Sozialversicherungssystem er-
möglicht werden, in dem sie auch 
vor dem Ausbruch der Covid-19-
Pandemie versichert waren. Die 
bisher ergriffenen Maßnahmen zur 
Abfederung sozialversicherungs-
rechtlicher Nachteile waren bis 
zum 30. Juni 2021 befristet.   

Die Kommissionsdienststellen be-
obachten laufend die Entwicklung 
der pandemischen Lage und aktu-
alisieren die von ihnen erarbeite-
ten Leitlinien. Auf Basis dieser 
Leitlinien ist der GKV-Spitzenver-
band/DVKA für die deutsche Seite 
in bilaterale Verhandlungen mit 
den zuständigen Behörden ande-
rer Mitgliedstaaten eingetreten und 
konnte sich mit ihnen auf eine Ver-
längerung der folgenden Lösun-
gen verständigen:   

Grenzgänger 
Nach dem Grundsatz „Pay where 
you work“ sind Grenzgänger im 
Beschäftigungsstaat sozialversi-
chert. Die vorübergehende Tätig-
keit von zu Hause aus soll keine 
Auswirkungen auf den Sozialversi-
cherungsschutz haben. Sie wer-
den als entsandte Arbeitnehmer 
behandelt. Die Einordnung als 
„Entsendung“ wird mit dem fortbe-
stehenden Direktionsrecht des Ar-
beitgebers begründet. Vorausset-
zung dafür ist, dass die geplante 
Gesamtdauer der Telearbeit 24 
Monate nicht überschreitet. Eine 
A1-Bescheinigung ist nur dann er-
forderlich, wenn im Wohnstaat 
ausdrücklich ein Nachweis über 
die Entsendung verlangt wird. 

Gewöhnlich in zwei oder mehr Mit-
gliedstaaten Beschäftigte 
Bei Arbeitnehmern, die ihre Be-
schäftigung gewöhnlich in mehre-
ren Mitgliedstaaten ausüben, 
hängt die Versicherungszugehö-
rigkeit vom Umfang der Arbeits-
leistung im Wohnmitgliedstaat ab. 
Wird im Wohnmitgliedstaat kein 
wesentlicher Teil der Beschäfti-
gung (das heißt weniger als 25 
Prozent der Arbeitszeit) ausgeübt, 
ist der Arbeitnehmer in dem Mit-
gliedstaat versichert, in dem der 
Arbeitgeber seinen Sitz hat. Für 
die Festlegung des anwendbaren 
Sozialversicherungsrechts bedarf 
es einer gewissenhaften Schät-
zung der voraussichtlichen Ar-
beitszeitverteilung in den folgen-
den 12 Kalendermonaten.  

An dieser Schätzung wird festge-
halten, wenn es pandemiebedingt 
zu einer anderen Arbeitszeitvertei-
lung kommt. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Tätigkeit vorübergehend 
ausschließlich im Home-Office 
ausgeübt wird. Ausgestellte A1-
Bescheinigungen behalten ihre 
Gültigkeit. Für die betroffenen Ar-
beitnehmer ergeben sich bis min-
destens 31. Dezember 2021 (im 
Verhältnis zu Frankreich bis 30. 
September 2021) keine Änderun-
gen. Nach Ansicht der EU-Kom-
mission bestehen zudem keine 

Bedenken, wenn die pandemiebe-
dingte Telearbeit im Home-Office 
bei künftigen Schätzungen der Ar-
beitszeitverteilung nicht berück-
sichtigt wird. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass ein (vorüber-
gehender) Anstieg des Beschäfti-
gungsanteils im Wohnstaat auch 
weiterhin keine Auswirkung auf die 
Sozialversicherungssituation hat.   

Fazit/Empfehlung 
Die EU-Kommission hat frühzeitig 
erkannt, dass für die mobilen Ar-
beitskräfte ein pandemiebedingter 
Wechsel in ein anderes Sozialver-
sicherungssystem unbedingt ver-
hindert werden muss. Für Arbeit-
nehmer ist ein einheitlicher Ver-
sicherungsverlauf wichtig, um 
Komplikationen bei der Durchset-
zung späterer Leistungsansprüche 
(zum Beispiel auf Rente) zu ver-
meiden. Die EU-Kommission hat 
auf diese Schutzbedürftigkeit rea-
giert und die Weichen für eine fle-
xible Handhabung der gemein-
schaftsrechtlichen Regelungen 
gestellt. Dafür hat sie den vorhan-
denen Interpretationsspielraum 
genutzt, ohne dass ein aufwendi-
ges Rechtsetzungsverfahren zu 
initiieren war. Mit den getroffenen 
Absprachen auch auf bilateraler 
Ebene ist es gelungen, die Folgen 
der Pandemie für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber auch über den 30. 
Juni 2021 hinaus zu entschärfen. 
Dies ist sehr erfreulich. Es darf 
weiterhin auf eine Fortführung der 
Versicherung im bisher zuständi-
gen Mitgliedstaat vertraut werden. 
Soweit die genannten Szenarien 
im Einzelfall keine sach- und inte-
ressengerechte Lösung zulassen, 
besteht gegebenenfalls die Mög-
lichkeit zum Abschluss einer Aus-
nahmevereinbarung (Vereinba-
rung gemäß Art. 16 VO -EG- 
883/2004).     

Einige oder alle der hier beschrie-
benen Leistungen sind möglicher-
weise für KPMG-Prüfungsman-
danten und deren verbundenen 
Unternehmen unzulässig. 
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 

Webcast Live: Tax Update III/2021 
 
 
15. September 2021 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Veränderungen des Steuerrechts 
zu verfolgen stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen – insbeson-
dere in Zeiten von zunehmend globa-
len Geschäftsaktivitäten. Auch die An-
forderungen der Finanzbehörden 
gegenüber Unternehmen, die komple-
xen nationalen und internationalen Re-
gelungen zu befolgen, steigen an.  

Im Rahmen der quartalsweisen Tax 
Updates werden die aktuellen Entwick-
lungen in der Gesetzgebung, Recht-
sprechung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich von unserem Exper-
ten Prof. Dr. Gerrit Adrian dargestellt. 
Zudem werden die relevanten Auswir-
kungen für die Praxis aufgezeigt. Infor-
mieren Sie sich über die aktuellen 
steuerlichen Entwicklungen in unseren 
60-minüten Webcasts Live. Im Nach-
gang haben Sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, den aufgezeichneten Webcast 
als Video-on-Demand jederzeit zu 
streamen. 

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr für einen einzel-
nen Webcast beträgt pro Person  
29 Euro (inklusive gesetzlicher MwSt.); 
für das Jahresabo Tax Updates (vier 
Webcasts) pro Person 95 Euro (inklu-
sive gesetzlicher MwSt.) 

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung und weitere Infor-
mationen klicken Sie bitte hier.  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/tax-update-iii-2021.php
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/contacts/a/gerrit-adrian.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/tax-update-iii-2021.php
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